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VERORDNUNG

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Moosburg vom 4. März 2024,
Zahl: 120-2-2L-712024 mit der Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen auf die
Dauer der mit Bescheid der Marktgemeinde Moosburg vom 4. März 2024 bewilligten
Bauarbeiten auf den Straßen verfügt werden.

Gemäß §§ 43, 94 d Abs. 16 und 90 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960,

zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBI. INr.12912023 wird verordnet:

§1

Für die Grabungsarbeiten in der Nußberger Straße, auf dem Gst. Nr, 1300 in der
KG. 72186 Tigring, Bereich nördlich vom Gst. Nr. 1026/3, im Zeitraum von
Mittwoch, 6. März 2024 bis einsch!. Freitag, 8. März 2024, jeweils in der Zeit von
7:00 Uhr bis 17:00 Uhr, sind nachfolgende Auflagen zu erfüllen.

§2

Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen,

haben vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten
(,,Wartepflicht bei Gegenverkehr" gemäß § 52 lit. a Ziff . 5 SIVO 1960).

§3

Diese Verordnung tritt gemäß § 44 SIVO mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in und mit
deren Entfernung außer Kraft.
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